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Frage: 

Unser Mieter hat die Wohnung ordent-

lich gekündigt. Danach ist er abgereist, 

ohne uns über seine Abwesenheit und 

deren Dauer zu informieren. Den Brief-

kasten hat er mit einem Klebstreifen 

zugeklebt. Vergeblich versuchten wir, 

ihn per Email und Handy zu erreichen. 

Wir können die Wohnung den Nach-

mietern nicht zeigen und befürchten 

einen Mietzinsausfall. Können wir mit 

dem Passepartout die Wohnung be-

treten?

Antwort: 

Gemäss Art. 257h, Abs. 2 des Obligati-

onenrechts (OR) muss der Mieter dem 

Vermieter gestatten, die Sache zu be-

sichtigen, soweit dies für den Unterhalt, 

den Verkauf oder die Wiedervermietung 

notwendig ist. Der Mieter verhält sich 

vertragswidrig, wenn er für die Dauer 

seiner längeren Abwesenheit keinen Ver-

treter bestimmt, der dem Vermieter den 

Zugang zur Wohnung zwecks Wieder-

vermietung ermöglicht.
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Entsteht dem Vermieter aus dem ver-

tragswidrigen Verhalten des Mieters ein 

Schaden, so hat der Mieter Schadener-

satz zu leisten (hier für entgangenen 

Mietzins bei unmöglicher Wiedervermie-

tung, evtl. für weitere Schäden wie z.B. 

zusätzliche Inserate etc.).

Es ist strafbar (Hausfriedensbruch), ohne 

Erlaubnis des Mieters die vermietete 

Wohnung oder das vermietete Haus zu 

betreten, wenn keine Notsituation be-

steht. Zu einer Notsituation zählt zum 

Beispiel ein Feuer oder ein Leitungs-

bruch. Der vorliegende Fall stellt keine 

solche Notsituation dar. Die Wohnung 

kann deshalb in Abwesenheit des Mie-

ters nicht betreten werden.

Mieter verschwunden – was nun?
Sie fragen – der HEV antwortet
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